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Bundessozialgericht wirft Syndikus-Anwälte (und Ärzte, 
Architekten, Apotheker?) aus dem Versorgungswerk 

 

von Rechtsanwalt Dr. Stefan Jäger 

 

 

 

Mit seinen Entscheidungen vom 03.04.2014 (Az. B 5 RE 3/14 R; B 5 RE 

9/14 R; B 5 RE 13/14 R) hat das Bundessozialgericht die Altersversor-

gung tausender angestellter „Freiberufler“ durcheinandergewirbelt. Bis-

lang war alles ganz einfach: Auch zugelassene Rechtsanwälte, die bei 

nichtanwaltlichen Arbeitgebern beschäftigt sind (Syndikus-Anwälte), 

konnten sich über das Versorgungswerk für Rechtsanwälte versichern 

und wurden hierfür regelmäßig seitens der Deutschen Rentenversiche-

rung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung befreit. Dem hat das Bundessozialgericht in den genannten Ent-

scheidungen ein Ende gesetzt: Syndikus-Anwälte sind in der gesetzlichen 

Rentenversicherung nicht befreiungsfähig. 

 

Da das Bundessozialgericht bereits in mehreren weitreichenden Urteilen 

vom 31.10.2012 (Az. B 12 R 8/10 R; B 12 R 3/11 R; B 12 R 5/10 R) ent-

schieden hatte, dass eine einmal erteilte Befreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht bei Wechsel des Arbeitgebers oder auch nur der konkret 

ausgeübten Tätigkeit nicht fortwirkt, bringen die Entscheidungen vom 

03.04.2014 nicht nur Folgen für künftige Syndikus-Anwälte mit sich, 

sondern betreffen nahezu alle Syndikus-Anwälte. Das Privileg der Versi-

cherung im Versorgungswerk kann häufig nicht mehr wahrgenommen 

werden, den jeweiligen Arbeitgebern drohen erhebliche Nachzahlungen 

an die Rentenversicherung. 
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Um die zum Teil fatalen Folgen für betroffene Arbeitnehmer und Arbeitgeber ab-

zumildern, haben das Bundessozialgericht und die Deutsche Rentenversicherung 

eine Fülle von Übergangs- und Härtefallregelungen entwickelt. Betroffenen ist da-

her dringend zu empfehlen, sorgfältig zu prüfen, ob der eigene Fall nicht von einer 

dieser Regelungen erfasst wird. Anderenfalls ist durch einen Wechsel in die Deut-

sche Rentenversicherung mit erheblichen finanziellen Nachteilen bei der späteren 

Rente zu rechnen. 

 

 

Auch wenn sich die Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 03.04.2014 

ausschließlich auf Syndikus-Anwälte bezieht, gelten die darin aufgestellten 

Grundsätze selbstverständlich gleichermaßen für alle anderen Berufsgruppen, die 

von einer Altersvorsorge über ein berufsständisches Versorgungswerk profitieren, 

z.B. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Architekten und Steuerberater. Für 

diese Berufsgruppen greifen die Entscheidungen vom 03.04.2014 allerdings nicht 

unmittelbar, so dass es sich erst recht lohnt, nach Wegen aus der Versicherungs-

pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu suchen. 

 

In allen Fällen sollten Betroffene bei Vorliegen einer früheren Befreiung beantra-

gen, dass die Deutsche Rentenversicherung die Fortwirkung der Befreiung fest-

stellt. Sollte ein entsprechender Antrag oder ein Antrag auf Befreiung bereits abge-

lehnt worden sein, sollten Betroffene dringend Rechtsmittel hiergegen einlegen. Es 

ist nicht auszuschließen, dass in Sachen „Befreiung von der Rentenversicherungs-

pflicht“ noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. 
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